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Verfahren — Anrufung des Gerichtshofes aufgrund einer Schiedsklausel — Zuständigkeit des 
Gerichtshofes für die Entscheidung über eine Widerklage — Grundlage — Voraussetzungen 
(EGKS-Vertrag, Artikel 42; EWG-Vertrag, Artikel 181; EAG-Vertrag, Artikel 153) 

Hat der Gerichtshof den Rechtsstreit auf
grund einer Schiedsklausel gemäß dem na
tionalen Recht, dem der Vertrag unterliegt, 
zu entscheiden, so beurteilt sich die Frage 
seiner Zuständigkeit für die Entscheidung 
über eine Widerklage und deren Zulässig-
keit allein nach den Artikeln 42 EGKS-Ver
trag, 181 EWG-Vertrag und 153 EAG-Ver
trag sowie der Verfahrensordnung des Ge
richtshofes. 

Die Zuständigkeit des Gerichtshofes auf
grund einer Schiedsklausel stellt eine Abwei
chung vom allgemeinen Recht dar und ist 
daher eng auszulegen. Der Gerichtshof 
kann nur über Forderungen entscheiden, die 
auf den von der Gemeinschaft geschlosse
nen Vertrag, der die Schiedsklausel enthält, 
gestützt werden oder die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den sich aus diesem 
Vertrag ergebenden Verpflichtungen stehen. 
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